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Stand: 16.07.2018
02000.520000 Geräte, Ausstattungs- und 

Einrichtungsgegenstände

500,00 611,54 111,54 0,00 111,54 E-Check 2018 im Gemeindebüro

13000.500000 Unterhaltung der Grundstücke und 

baulichen Anlagen Feuerwache

2.000,00 2.388,39 388,39 0,00 388,39 Austausch Termostatventile; Reparatur Leckage 

Küche/Spültischarmatur; Instandsetzung 

Abgasabsauganlage

21110.640000 Schülerunfallversicherung 5.700,00 5.805,46 105,46 0,00 105,46 gestiegener Umlagebeitrag

46000.500000 bauliche Unterhaltung der 

Kinderspielplätze

2.500,00 2.795,60 295,60 0,00 295,60 Reparaturen der Leiterstangen; Reparatur 

Spielgerüst Spielplatz Weidenstieg

46020.650000 Geschäftsausgaben Jugendhaus 600,00 669,96 69,96 0,00 69,96 GEZ; Internetzugang; Telefonkosten

46400.500000 Gebäude- und Grundstücks-unterhaltung 

Kindergarten

8.000,00 8.129,82 129,82 0,00 129,82 Schlüsseldienst Zylinder; Fingerklemmschutz für 

Türen

46400.540000 Bewirtschaftungskosten Kiga 4.000,00 8.349,32 4.349,32 0,00 4.349,32 Wasser- und Abwassergebühren höhere 

Abrechnung und neue Vorauszahlung (Anbau)

46400.672000 Kostenanteile nach dem 

Kindertagesstättengesetz

38.000,00 41.887,85 3.887,85 0,00 3.887,85 Kostenausgleich für Kinder in auswärtigen 

Kindergärten

46400.935020 Erwerb von beweglichem Vermögen für 

den Kindergarten 

0,00 1.845,59 1.845,59 0,00 1.845,59 Erstzbeschaffung Trockner

55000.673000 Kostenanteil für die Sporthalle des 

Schulverbandes

2.600,00 3.583,73 983,73 0,00 983,73 Abrechnung Kostenanteil für Sporthalle 

Himmelsbarg

Information des Bürgermeisters

für das 1. Halbjahr 2018 gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 5.000,-- € nicht übersteigt. Die 

Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu 

informieren. 
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90000.832000 Kreisumlage 1.236.500,00 1.237.240,68 740,68 0,00 740,68 Die höhere Verteilmasse im Finanzausgleich 

ergibt höhere Schlüsselzuweisungen und  eine 

Veränderung der Umlagegrundlagen für die 

Berechnung der Kreisumlage

90000.832200 Amtsumlage 428.000,00 428.275,62 275,62 0,00 275,62 Die höhere Verteilmasse im Finanzausgleich 

ergibt höhere Schlüsselzuweisungen und  eine 

Veränderung der Umlagegrundlagen für die 

Berechnung der Kreisumlage

13.183,56Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung


